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Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

mit unserem heutigen Rundbrief möchten wir Sie über die Außer-Haus-Verpflegung 

Verordnung (AHVV) sowie über unsere Dienstleistungen zu Rainforest Alliance informieren.  

Ebenfalls finden Sie wichtige Information zu NOP-Importzertifikaten als Annex anbei. Für 

wen sind diese Informationen wichtig? Bitte lesen Sie diese Information sowohl bei einer 

bestehenden NOP-Zertifizierung, als auch bei einer EU-Bio-Zertifizierung und Exporten in 

die USA (Gleichwertigkeitsabkommen).  
 

1 BIO-VERORDNUNG FÜR DIE AUßER-
HAUS-VERPFLEGUNG (BIO-AHVV) 

Damit mehr Bio-Lebensmittel in 

Restaurants, Kantinen oder Mensen 

eingesetzt und auch gekennzeichnet 

werden können, schafft die neue Bio-

Verordnung für die Außer-Haus-

Verpflegung (Bio-AHVV) einen 

einfachen und klaren Rechtsrahmen 

für Unternehmen. Wer mit "Bio" 

werben möchte, muss sich, wie bisher 

schon, zertifizieren lassen. Mit der 

neuen Bio-AHVV ändern sich die 

Regeln hierfür.  

Für wen hat die AHV-Verordnung 

Gültigkeit? 

Die Bio-AHVV gilt für alle Betriebe, die 

zur Außer-Haus-Verpflegung zählen, 

und schließt somit sämtliche gewerbsmäßige Unternehmen der Individualverpflegung 

Außer-Haus-Verpflegung Verordnung (AHVV), NOP Import 
Zertifikate, Rainforest Alliance Kontrolle und Zertifizierung 
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sowie der Gemeinschaftsverpflegung mit ein. Zu den Unternehmen der 

Individualverpflegung zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie sowie Imbisse. 

Bei Catering-Unternehmen ist nochmals differenziert mit Blick auf das jeweilige 

Verpflegungssystem zu unterscheiden, ob der Caterer in den Anwendungsbereich der Bio-

AHVV oder der Verordnung (EU) 2018/848 fällt: 

 Verpflegungssysteme "Cook & Serve", "Cook & Hold", "Cook & Chill“: Catering-

Unternehmen, die Mahlzeiten dieser Verpflegungssysteme produzieren, fallen als 

Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung in den Anwendungsbereich der Bio-AHVV, 

da die Speisen für den unmittelbaren Verzehr durch den Gast vorgesehen sind. 

 Verpflegungssystem "Cook & Freeze": Catering-Unternehmen, die Tiefkühlprodukte 

produzieren und ausliefern, fallen als Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung 

ebenfalls in den Anwendungsbereich der Bio-AHVV, außer die Produkte sind nicht 

für den unmittelbaren Verzehr, sondern für die Zubereitung außerhalb einer 

gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtung (z. B. zu Hause) gedacht. Dann fallen 

Unternehmen in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2018/848, da sie 

nicht mehr Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung sind. 

Für Kitas und Schulen, in denen das Essen selbst, vor Ort, in eigenen Küchen und für den 

eigenen Bedarf zubereitet wird, gilt eine Ausnahme: Für die Kennzeichnung von Bio-

Zutaten müssen sie generell nicht zertifiziert werden. Wollen sie aber das Bio-AHV-

Kennzeichen nutzen, müssen sie dafür genauso zertifiziert sein wie alle anderen 

Unternehmen auch. 

Wichtig: Ihr Restaurant, Kantine, Cateringbetrieb, etc ist bereits durch Kiwa BCS 

nach der Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert, Sie fallen aber nun unter die AHVV? 

Eine Umstellung auf AHVV ist in diesem Fall zwingend notwendig!  In manchen Fällen 

kann auch eine Zertifizierung nach (EU) 2018/848 und AHVV notwendig sein. 

Wir unterstützen Sie gerne! Melden Sie sich einfach bei DE.Sales.BCS@kiwa.com 

und übermitteln das beigefügte Antragsformular „Antrag AHVV Zertifizierung + 

Betriebsbeschreibung“ – wir stellen Ihren Vertrag auf die AHVV um und kontrollieren 

Sie in diesem Kontrolljahr nach der AHVV.  

Weitere Fragen? Hier finden Sie eine hilfreiche Übersicht der meistgestellten Fragen und 

Antworten zur AHVV: https://www.oekolandbau.de/faq-bio-ahvv/  
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2 NOP -  DIE VOLLSTÄNDIGE 
UMSETZUNG DER FINAL RULE BIS       
19.  MÄRZ 2024  

Im Januar 2023 hat das USDA eine neue sogenannte "Final Rule" veröffentlicht, welche die 

Vorschriften des National Organic Program (NOP) überarbeitet.  

 

Der Schwerpunkt dieser Überarbeitung liegt auf dem "Strengthening Organic Enforcement" 

(SOE). Die vollständige Umsetzung der Regelung ist für den 19. März 2024 

vorgesehen. 

 

Unsere Scheme Managerin Anna Schaab hat Ihnen alle wichtigen Informationen zu 

den damit einhergehen NOP-Import-Zertifikaten zusammengestellt. Dies ist im 

Übrigen nicht nur für NOP zertifizierte Unternehmen wichtig, sondern könnte Sie 

auch bei einer EU-Bio-Zertifizierung und Exporten in die USA unter dem 

Gleichwertigkeitsabkommen betreffen.  

 

Eine genaue Aufstellung der Änderungen und alle 

wichtigen Links des NOP finden Sie im Annex dieses 

Kundenrunbriefs. 

 

Diese Information wird Ihnen auf Englisch zur 

Verfügung gestellt, da auch alle offiziellen 

Dokumente und Links nur auf Englisch verfügbar 

sind. Sollten Unklarheiten bestehen, stehen wir Ihnen 

gerne jederzeit zur Verfügung. 
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3 KIWA BCS BIETET RAINFOREST 
ALLIANCE CHAIN OF CUSTODY 
ZERTIFIZIERUNG AN 

Die Rainforest Alliance setzt sich für eine Welt ein, in der Mensch und Natur im Einklang 
miteinander leben. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren wie 
ErzeugerInnen, Unternehmen, VerbraucherInnen und anderen, baut sie eine starke Allianz 
auf. Wenn Sie mehr über die Rainforest Alliance erfahren möchten, besuchen Sie gerne 
die Website. www.rainforest-alliance.org Farmen und Unternehmen, die die Rainforest 
Alliance Zertifizierungsanforderungen erfüllen, können das Rainforest Alliance 
Zertifizierungssiegel verwenden. Über 30.000 Lebensmittel-, Getränke- und Forstprodukte 

tragen bereits das Siegel mit dem grünen Frosch. Im September 
2020 wurde das neue Rainforest Alliance-

Zertifizierungssiegel eingeführt.  

Kiwa BCS kann sowohl eine eigenständige Kontrolle für 
Rainforest Alliance, als auch eine mit EU-Bio kombinierte 
Kontrolle anbieten. Sie haben weitere Fragen? Wir sind 
gerne für Sie da: DE.Sales.BCS@kiwa.com  

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH 
 
 

  
i. V. Ivonne Wimmer 
-General Management, stellvertretende 
Kontrollstellenleitung- 

i. V. Ronald Wesner 
-Kontrollstellenleitung, Fachliche Leitung- 
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Bei Rückfragen oder allgemeinen Fragen zum Kontrollverfahren stehen wir Ihnen 
innerhalb unserer Sprechzeiten telefonisch (+49 911 42439 - DW) oder ganztägig per 
Mail über unsere Regio- bzw. Funktionspostfächer gerne zur Verfügung. 
Eine Übersicht finden Sie auch auf unserer Internetseite https://www.kiwa.com/de/de/uber-
kiwa/tochterfirmen/ansprechpartner-kiwa-bcs-oko-garantie-gmbh/  
 
Zuständige Regioteams  
Abhängig vom Hauptsitz des Kunden 

Sprechzeiten der Regioteams 

Montag bis Freitag 9:00 bis 13:00 Uhr 

Donnerstag 9:00 bis 16:00 Uhr 

Regioteam 1 
Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, 
Hamburg, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, 
Betriebsstätten in der 
Schweiz, in Österreich, 
in der Tschechischen 
Republik und in 
Dänemark 

 
de.regioteam1.bcs@kiwa.com 

 
Ansprechpartner*in 

 Regine Bohrer-Raussen (DW -47) 
 Thomas Schneider (DW -40) 

Regioteam 2 
Andere 
Bundesländer  

 
de.regioteam2.bcs@kiwa.com 

 
Ansprechpartner*in 

 Daniel Lorenz (DW -27) 

Regioteam 3 
Bayern  

de.regioteam3.bcs@kiwa.com 

 
Ansprechpartner 

 Marcus Wolfrum (DW -17) 
 Lars Tuschen (DW -24) 

Import und TRACES-Account 

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an das oben genannte Regioteam. 
 
Importmeldungen  
Importe sind vor der Verzollung bei der Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH schriftlich anzumelden, 
indem die Kontrollbescheinigung (COI) als PDF an DE.Importmeldung.BCS@kiwa.com 
gesendet wird. 

Rückstandsvorgänge 
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de.residues.bcs@kiwa.com    

 
Ansprechpartnerinnen 

 Marlene Radolf (DW -29) 
 Simone Schelbert (DW -67) 
 Natalia Redam (DW -49) 

Einreichung von Unterlagen zur Erfüllung / Korrektur von Abweichungen  

 

 
de.info.bcs@kiwa.com    

Terminvereinbarungen, Tourenplanung, Terminbestätigung  

 

 
de.terminplanung.bcs@kiwa.com    

 
Ansprechpartnerinnen 

 Elena Evdokimova (DW -49) 
 Victoria Trubanova (DW -22) 
 Sandra Wojtasik (DW -19) 

Teamleitung Sales & Marketing  

Betreuung 
Vertrags-
konditionen, 
Koordination 
Kundenseminare  

 

 
kristina.grocholl@kiwa.com    

 
Ansprechpartnerin 

 Kristina Grocholl (DW -76)  

Anfordern / Erstellung von Importkontrollbescheinigungen (COI), Partiezertifikaten 
(Transaction certificates)  

Sprechzeiten  

Montag bis Freitag 9:00 bis 14:00 Uhr 

 

 
de.tc.in.bcs@kiwa.com  

 
Ansprechpartner*in 

Anträge Deutschland, Osteuropa und Afrika 
 Tobias Süß (DW -53) 
 Vertretung: Claudia Valencia (DW -54) 

Anträge Asien, Saudi-Arabien 
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 Claudia Valencia (DW -54) 
 Vertretung: Tobias Süß (DW -53) 

Anträge China und Türkei 
 Liping Zou (DW -77) 

 Vertretung: Roxana Cruz (DW -68) 

Fakturierung  

Bei Fragen rund 
um Ihre 
Rechnung 

 

regina.lorenz@kiwa.com  
sabrina.can@kiwa.com  

 
Ansprechpartnerinnen 

 Regina Lorenz (DW -45) 
 Sabrina Can (DW -23) 

Teamleitung Inland  

Koordination 
Kontroll-
durchführung, 
Zertifizierung, 
Tourenplanung, 
fachliche Betreuung 
Kontrollverfahren  

 
christine.tegtmeier@kiwa.com   

 
Ansprechpartnerin 

 Christine Tegtmeier (DW -65) 

Kontrollstellenleitung 

Fachliche 
Betreuung, 
Betreuung Imkerei, 
Vertragswesen 

 
ronald.wesner@kiwa.com    

 
Ansprechpartner 

 Ronald Wesner (DW -14) 

General Management, stellvertretende Kontrollstellenleitung 

 

 
ivonne.wimmer@kiwa.com  

 
Ansprechpartnerin 

 Ivonne Wimmer (DW -10) 

 


